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1. Einleitung

Die Industrialisierung, die die Welt in den letzten zwei
Jahrhunderten gestaltet hat, ist mit der Produktion und
Nutzung von Chemikalien untrennbar verbunden. Dabei hat
die Chemieproduktion einen nicht zu untersch�tzenden
Anteil an der deutschen Wirtschaftsleistung. Der Umsatz
durch die Produktion von und den Handel mit Chemikalien
betrug im Jahr 2000 weltweit &ber 1700 Milliarden E. Daran
war Deutschland, drittgr*ßter Produzent nach den USA und
Japan, mit 100 Milliarden E beteiligt. Der Umsatz ist nach
Sch�tzungen der OECD doppelt so hoch wie im Telekom-
munikationssektor.[1] Chemische Produkte haben zweifellos
zu einer erheblichen Steigerung der Lebensqualit�t beige-
tragen. Kunststoffe, Tenside und eine Vielzahl von chemi-
schen Grundstoffen verbessern weltweit die medizinische und
hygienische Situation. Zahlreiche toxische Stoffe bergen
jedoch Risiken und Gefahren, die w�hrend des gesamten
Lebenszyklus einer Substanz auftreten: bei der Produktion,
beim Transport und Handel, bei der Lagerung, Anwendung
und Entsorgung. Das Bewusstsein f&r Gesundheits- und
Umweltrisiken ist in den letzten zwanzig Jahren gestiegen,
was zu einem immer komplexer werdenden internationalen
Regelwerk zur Chemikaliensicherheit f&hrte. Dabei r&cken
die Entwicklungsl�nder und ihre Bev*lkerungen zunehmend
st�rker in den Vordergrund, da hier das Wissen um die
Gefahren und Risiken geringer ist als in den produzierenden
Industrienationen. Die weltweite Verbreitung persistenter,
bioakkumulierender und toxischer Chemikalien auf dem
Luft- oder Wasserweg und ihr Auftreten an Orten, an denen

sie nicht verwendet werden, sowie die
Zerst*rung der Ozonschicht machen
heute jedermann deutlich, dass „Che-
mikaliensicherheit – eine internatio-
nale Herausforderung“[2] ist.
Risiken, die von Chemikalien aus-

gehen, sollten jedoch nicht erst eine
internationale Dimension erreichen,
bevor Maßnahmen eingeleitet
werden. F&r eine große Zahl an Che-
mikalien bieten daher nationale oder

europ�ische Regelungen einen angemessenen Rahmen.
Nationale Gesetze und Regelwerke der Europ�ischen
Gemeinschaft (EG) sind zudem einklagbares Recht: Ihre
Anwendung wird &berwacht, ihre Nichtanwendung verfolgt
und geahndet.

2. Nationale und EG-Regelungen

2.1. Grundz�ge des Chemikalienrechts

Die rechtlichen Bestimmungen f&r den Handel mit
chemischen Produkten sind in der Europ�ischen Union
(EU) weitgehend harmonisiert, wof&r der Hauptgrund die
große Binnenmarktrelevanz sein d&rfte, die sich durch den
intensiven Handel mit chemischen Produkten ergibt. Natio-
nale Regelungen beschr�nken sich seither weitgehend auf die
von der EG gemachten Vorgaben, die ihrerseits die Inhalte
bestimmt. Die Zielbestimmung des deutschen Chemikalien-
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gesetzes, das insbesondere die allgemeine Chemikalienricht-
linie der EG in der Fassung ihrer siebten Enderung umsetzt,
sei jedoch an dieser Stelle zitiert:

Zweck des Gesetzes ist es, den Menschen und die Umwelt
vor sch�dlichen Einwirkungen gef�hrlicher Stoffe und Zube-
reitungen zu sch�tzen, insbesondere sie erkennbar zu machen,
sie abzuwenden und ihrem Entstehen vorzubeugen.[3]

An dieser Zweckbestimmung lassen sich bereits grund-
legende Eigenschaften des Chemikalienrechts ablesen:
1. Das Chemikalienrecht ist dem Prinzip der Vorsorge
verpflichtet.

2. Das Chemikalienrecht ist schutzziel&bergreifend, d.h.,
allgemeiner Gesundheits- und Verbraucher-, Arbeits- und
Umweltschutz sind gleichrangige Ziele.

3. Das Chemikalienrecht arbeitet mit den Elementen der
Gef�hrdungsermittlung, der Risikobewertung und der
Risikobegrenzung.
F&r die Gef�hrdungsermittlung (hazard identification)

werden Informationen &ber die Eigenschaften einer Chemi-
kalie gesammelt. So werden Daten &ber sicherheitsrelevante
Eigenschaften wie Explosionsf�higkeit oder Brennbarkeit,
&ber toxikologische und *kotoxikologische Eigenschaften
sowie &ber den Verbleib und das Verhalten eines Stoffes in
der Umwelt durch Pr&fungen ermittelt. Bei der Risikobewer-
tung (risk assessment) wird abgesch�tzt, mit welcher H�ufig-
keit und Schwere eine durch eine Chemikalie bedingte
negative Wirkung auf Mensch und Umwelt eintreten kann.
Risikomanagement ist der Vorgang der Identifizierung, Beur-
teilung, Auswahl und Umsetzung von Maßnahmen, um das
Risiko f&r Mensch und Umwelt zu reduzieren. Diese
Maßnahmen k*nnen von Sicherheitsratschl�gen beim
Umgang mit einer Chemikalie &ber Handels- und Verwen-
dungsbeschr�nkungen bis zum Verbot reichen.

2.2. Einige ausgew�hlte EG-Rechtsakte

Gemeinschaftliche Rechtsakte sind nach wie vor Rechts-
akte der EG und nicht der EU, da nur die EG Recht-
setzungskompetenz hat. Das alleinige Initiativrecht f&r
Rechtsakte der Gemeinschaft liegt bei der Europ�ischen
Kommission. Vor der Vorlage eines Vorschlags f&r eine

gemeinschaftliche Maßnahme werden deren Kosten und
Nutzen eingehend analysiert und gegeneinander abgewogen.
Der Erfolg einer erlassenen Maßnahme, insbesondere ihre
Durchf&hrung in den Mitgliedstaaten, einschließlich Nutzen
und Belastungen f&r die Betroffenen, wird &blicherweise
durch einen Erfahrungsbericht der Kommission dokumen-
tiert. Ein solcher Erfahrungsbericht kann zum Ausgangs-
punkt f&r sachgerechte Pr�zisierungen, Enderungen oder
Erg�nzungen des Rechtsaktes werden (http://europa.eu.int/
eur-lex/de/treaties/). Die Organisation innerhalb der EU-
Kommission, insbesondere der Generaldirektionen Umwelt
und Unternehmen (GD ENV bzw. GD ENTR), und die
verschiedenen EG-Rechtsakte im Bereich der Chemikalien-
sicherheit sind in Abbildung 1 bzw. 2 wiedergegeben.

2.2.1. Grundrichtlinie gef�hrliche Stoffe

Das grundlegende Regelwerk der EG f&r Chemikalien ist
die Richtlinie 67/548/EWG zur Angleichung der Rechts- und
Verwaltungsvorschriften f&r die Einstufung, Kennzeichnung
und Verpackung gef�hrlicher Stoffe aus dem Jahr 1967
(Abbildung 2). Diese Richtlinie, die im Laufe der Jahre
zahlreiche substanzielle Enderungen und technische Anpas-
sungen erfahren hat, enth�lt unter anderem die Vorschriften
&ber Einstufung und Kennzeichnung, &ber Hinweise auf
besondere Gefahren und Sicherheitsratsschl�ge bei der Ver-
wendung (kurz: R- und S-S�tze), listet in Anhang I die EG-
einheitlich eingestuften gef�hrlichen Stoffe auf (diese Liste
wird kontinuierlich fortgeschrieben) und beschreibt in ihrem
Anhang V die Methoden, nach denen vorgeschriebene Pr&-
fungen durchzuf&hren sind. Die sechste Enderungsrichtlinie
(Richtlinie 79/831/EWG) f&hrte eine Vermarktungskontrolle
f&r Chemikalien durch das Anmeldeverfahren ein. Durch die
siebte Enderungsrichtlinie (Richtlinie 92/32/EWG) wurde
das Anmeldeverfahren fortentwickelt, insbesondere durch
Ausgestaltung der f&r einen Stoff zu erbringenden Daten,
gestaffelt nach dessen Verkehrsvolumen; das Gefahrensym-
bol „umweltgef�hrlich“ wurde eingef&hrt, und es wurde
vorgeschrieben, dass beh*rdlicherseits eine Risikobewertung
f&r einen angemeldeten Stoff anhand der vorliegenden Daten
durchzuf&hren ist. Es ist sehr deutlich darauf hinzuweisen,
dass die Verkehrsf�higkeit eines angemeldeten Stoffes nicht
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von der Erf&llung inhaltlicher Voraussetzungen abh�ngt,
sondern lediglich davon, ob seitens des Anmelders die
geforderten Daten vollst�ndig vorgelegt worden sind, was
die zust�ndige nationale Beh*rde innerhalb einer kurzen
Frist (grunds�tzlich 60 Tage) festzustellen hat. Eine wesent-
lich strengere Art der Kontrolle w�re ein Zulassungsverfah-
ren, das allerdings f&r allgemeine Chemikalien nicht gew�hlt

Abbildung 1. Organisation der EU-Kommission mit ihren Generaldirek-
tionen Umwelt und Unternehmen.

Abbildung 2. EG-Rechtsakte im Bereich der Chemikaliensicherheit. Sofern nicht
anders ausgewiesen („Richtlinie der Kommission“) wurden die Rechtsakte vom
Rat (vor Inkrafttreten des Vertrags von Maastricht) bzw. von Rat und Europ!i-
schem Parlament (nach Inkrafttreten des Vertrags von Maastricht) beschlossen.
Das Verh!ltnis zwischen einem Rechtsakt der zweiten und einem der ersten Art
entspricht etwa dem zwischen Gesetz und Regierungsverordnung. EG-Richtlinien
sind umsetzungsbed#rftig, d.h., sie werden erst wirksam, wenn sie in nationales
Recht umgesetzt sind. EG-Verordnungen dagegen sind unmittelbar geltendes
Recht. Die aufgef#hrten Rechtsakte sind (mit Ausnahme des mit einem Stern
versehenen) auf Artikel 95, vormals Artikel 100a, des EG-Vertrages gest#tzt und
daher Maßnahmen, die zum Funktionieren des Binnenmarktes beitragen sollen.
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wurde. Beim Zulassungsverfahren wird die Verkehrsf�higkeit
an die Erf&llung inhaltlicher Voraussetzungen gekn&pft;
zudem liegt sie erst dann vor, wenn die zust�ndige Beh*rde
ausdr&cklich die Erlaubnis gegeben hat (siehe auch
Abschnitt 2.2.4). Gleichwohl wird dem Anmeldeverfahren
eine hohe Lenkungswirkung zugeschrieben. Nach Aussage
der Industrie werden Stoffe, die sich bei den betriebsinternen
Pr&fungen unter chemikalienrechtlichen Gesichtspunkten als
zu ung&nstig zeigen, nicht angemeldet und somit auch nicht in
Verkehr gebracht. Trotzdem muss man feststellen, dass
nahezu jedem angemeldeten Stoff mindestens ein Gef�hr-
lichkeitsmerkmal zugewiesen werden muss, etwa der H�lfte
der Stoffe das Merkmal „umweltgef�hrlich“.
F&r das chemikalienrechtliche Anmeldeverfahren sind

einige spezielle Ausnahmen vorgesehen (z.B. f&r Forschungs-
und Entwicklungsstoffe sowie f&r Bagatellmengen) sowie
eine sehr grunds�tzliche: Das Anmeldeverfahren erstreckt
sich nicht auf alte Stoffe, also auf Stoffe, die bereits vor dem
18. September 1981 auf dem europ�ischen Markt waren und
im europ�ischen Altstoffverzeichnis (EINECS) stehen. Die
Stoffe, von denen wegen ihrer hohen Produktions- und
Verkehrsvolumina, ihres vielf�ltigen, f&r die Nffentlichkeit
meist unbekannten Einsatzes und ihres damit verbundenen
Eintrags in die Umwelt die eigentlichen Risiken f&r Mensch
und Umwelt ausgehen, blieben somit zun�chst von einer
Regelung ausgenommen.

2.2.2. Altstoffverordnung

Seit dem Erlass der EG-Altstoffverordnung im Jahr 1993,
der Verordnung (EWG) Nr. 793/93 des Rates vom 23. M�rz
1993 zur Bewertung und Kontrolle der Umweltrisiken
chemischer Altstoffe (Abbildung 2), gibt es auch f&r Altstoffe
ein Instrumentarium, um diese zu pr&fen und zu bewerten.
Das EINECS listet etwa 100000 Altstoffe auf, von denen

nach Aussagen der Wirtschaft ungef�hr 30000 tats�chlich
verwendet werden. Die EG-Altstoffverordnung schreibt f&r
diese Stoffe ein allgemeines, am Verkehrsvolumen ausge-
richtetes sowie ein spezielles, am einzelnen Stoff orientiertes
Stufenkonzept vor, die aufeinander aufbauen. Bis 1995
mussten die Hersteller von Altstoffen mit Verkehrsvolumina
von mehr als 1000 Tonnen bestimmte Daten an die EU-
Kommission liefern, bis 1998 auch die Hersteller von
Altstoffen mit Verkehrsvolumina von 10 bis 1000 Tonnen.
Substanzielle Daten zu sicherheitsrelevanten Eigenschaften,
Toxikologie und Nkotoxikologie waren allerdings nur f&r die
1000-Tonnen-Stoffe zu liefern und auch diese nur, soweit
vorhanden. Basierend auf diesen Daten legt die Kommission
fest, in welcher Reihenfolge die Altstoffe abgearbeitet
werden. Seit 1994 erl�sst die EU-Kommission Listen mit
priorit�r zu bearbeitenden Altstoffen und ordnet sie
bestimmten Mitgliedstaaten zu, die Berichterstatterpflichten
gem�ß der EG-Altstoffverordnung &bernehmen. Das Ziel ist,
f&r jeden dieser priorit�ren Stoffe eine gemeinschaftlich
abgestimmte Risikobewertung zu verabschieden, verbunden
mit der Empfehlung &ber Risikominderungsmaßnahmen. Da
sich der Anwendungsbereich der EG-Altstoffverordnung
nicht auf Risikomanagement erstreckt, muss eine vorgeschla-
gene Risikominderungsmaßnahme in jedem Fall, egal ob

Arbeitsschutzmaßnahme, Verwendens- oder Handelsbe-
schr�nkung, im Rahmen anderer Regelwerke umgesetzt
werden. Neun Jahre nach Inkrafttreten der EG-Altstoffver-
ordnung scheint die Bilanz ern&chternd:
* 139 Altstoffe stehen auf 4 bislang verabschiedeten Prio-
rit�tenlisten,

* f&r 16 Altstoffe hat die Kommission Empfehlungen &ber
gemeinschaftliche Risikobewertungen beschlossen,

* kein Altstoff wurde seither einer Handels- oder Verwen-
dungsbeschr�nkung unterworfen.

2.2.3. Richtlinie zur Beschr�nkung gef�hrlicher Stoffe und
Zubereitungen

Wie schon ausgef&hrt, m&ssen Risikominderungsmaßnah-
men im Rahmen anderer gemeinschaftlicher Rechtsakte
umgesetzt werden. Das wichtigste Regelwerk f&r Beschr�n-
kungen des Verwendens und des Inverkehrbringens von
Stoffen und Zubereitungen ist die Richtlinie 76/769/EWG
(Abbildung 2), die kurz als Beschr�nkungsrichtlinie bezeich-
net wird.[4] Ihre Erg�nzung um weitere Beschr�nkungen
erfordert jedes Mal ein relativ aufw�ndiges Verfahren, da
sowohl Ministerrat als auch Europ�isches Parlament dar&ber
entscheiden m&ssen. Trotzdem wurde im Rahmen der
Beschr�nkungsrichtlinie eine ganze Reihe wichtiger Maß-
nahmen erlassen, wie Beschr�nkungen f&r PCBs, PCP,
Teer*le und TBT; eine Maßnahme gegen einen Stoff, der
einer Risikobewertung nach der EG-Altstoffverordnung
unterzogen worden ist, wurde bislang nicht ergriffen.
Dieses Ergebnis nach mehreren Jahren Altstoffverord-

nung muss nahezu als Scheitern der EG-Altstoffpolitik
gewertet werden. Auch wenn man nicht leugnen kann, dass
jetzt zu einigen wichtigen Stoffen mehr Wissen vorhanden ist
als vorher, wurde doch das eigentliche Ziel verfehlt, die
Minderung der von Chemikalien f&r Mensch und Umwelt
ausgehenden Risiken und das z&gige Entfernen von Chemi-
kalien mit nicht vertretbaren Risiken f&rMensch undUmwelt
aus dem Stoffkreislauf. F&r das Scheitern sind sicherlich viele
Gr&nde auszumachen:
* Der Hauptakteurin der EG-Altstoffbearbeitung, der
Kommission, fehlt f&r die z&gige Bearbeitung ihrer Auf-
gaben aus der Altstoffverordnung ein eigener, personell
gut ausgestatteter Verwaltungsbereich.

* Die Berichterstatter haben gegen&ber der Industrie keine
Durchsetzungsrechte und m&ssen die Vervollst�ndigung
von Dossiers m&hsam durch Gemeinschaftsbeschl&sse
herbeif&hren.

* Der Abschluss eines Bewertungsverfahrens ist nicht an
Fristen gebunden und kann durch immer neues Nach-
liefern von Daten zu einer unendlichen Geschichte
werden.

* Durch das Nichteinbinden der nachgeschalteten Anwen-
der und damit fehlendes Wissen &ber „Down-Stream-
Users“ bleibt eine große Unsicherheit &ber die Exposi-
tion, &ber das eigentliche von einem Stoff ausgehende
Risiko und &ber die Wahl der richtigen Risikominde-
rungsmaßnahme.

* Die Beweislast liegt auf der Seite der Beh*rden.
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2.2.4. Biozid-Richtlinie

Ein grunds�tzlich anderer Weg wurde bei einer Gruppe
von Spezialprodukten beschritten, die unter der Bezeichnung
Biozid-Produkte zusammengefasst werden. Die f&r deren
Kontrolle geschaffene Richtlinie 98/8/EG &ber das Inver-
kehrbringen von Biozid-Produkten ist noch relativ jung (16.
Februar 1998). In den Anwendungsbereich dieser Richtlinie
(Abbildung 2) f�llt eine Vielzahl von Produkten, die von
Desinfektionsmitteln bis zu Mottenkugeln reichen, von
industriell angewendeten Materialschutzmitteln mit hohen
Verkehrsvolumina bis zu Nischenprodukten, von der
geschlossenen Anwendung in K&hlkreisl�ufen bis zur
umweltoffenen Anwendung als Rattengift. Gemeinsam ist
den Produkten lediglich, dass sie gegen Lebewesen eingesetzt
werden, die vom Menschen als Schadorganismen angesehen
werden. Biozide haben daher die bestimmungsgem�ße Wir-
kung, Lebewesen zu beeintr�chtigen oder zu t*ten. Wegen
dieser Eigenschaft, die sie mit Pflanzenschutzmitteln teilen,
wurde als Vorbild f&r die EG-Biozid-Richtlinie nicht das
allgemeine Chemikalienrecht gew�hlt, sondern die EG-
Pflanzenschutzmittel-Richtlinie.
Obwohl bereits seit Mai 2000 in Kraft und seit Juni 2002

endlich auch in Deutschland umgesetzt (Bekanntmachung
der Neufassung des Chemikaliengesetzes vom 20. Juni 2002,
BGBl I. S. 2090, siehe http://www.bmu.de), liegen noch keine
praktischen Erfahrungen mit der Anwendung der Vorschrif-
ten der Richtlinie vor. Gerade die geschilderte Heterogenit�t
der betroffenen Produkte d&rfte es f&r die zust�ndigen
Beh*rden sehr schwierig machen, sachgerechte Beurteilun-
gen durchzuf&hren. Kritiker der Richtlinie prophezeien ihr
daher schon jetzt ein Versagen. Gegen&ber den vorgenannten
Regelwerken hat die EG-Biozid-Richtlinie jedoch einen
großen Vorteil, der den Beh*rden mehr Durchsetzungskraft
verleiht und bei der betroffenen Wirtschaft mehr Druck
erzeugen d&rfte, zu einem zeitgerechten Abschluss der
individuellen Pr&fungs- und Entscheidungsverfahren beizu-
tragen: Die EG-Biozid-Richtlinie schreibt kein Anmelde-,
sondern ein Zulassungsverfahren vor. Das Inverkehrbringen
eines Biozid-Produktes bleibt also so lange verboten, bis die
Zulassungsbeh*rde auf der Basis umfassender, vom Antrag-
steller vorzulegender Unterlagen und deren Bewertung eine
Zulassung erteilt. Die Beweislast f&r die Annehmbarkeit
eines Produktes liegt beim Antragsteller. Dies schl�gt auch
auf das Pr&fprogramm f&r alte biozide Wirkstoffe durch, also
f&r Wirkstoffe, die zum Zeitpunkt des Endes der Umset-
zungsfrist im Mai 2000 bereits auf dem europ�ischen Markt
waren. Zwar gelten f&r alte biozide Wirkstoffe und die diese
Wirkstoffe enthaltenden Biozid-Produkte Obergangsregelun-
gen, doch dazu geh*rt auch, dass die alten Wirkstoffe in ein
mehrphasiges Pr&fprogramm („Review-Programm“) einge-
speist werden. Alte Wirkstoffe, die die erste H&rde dieses
Review-Programms gem�ß der Ersten Review-Verordnung
(EG) Nr. 1896/2000 nicht genommen haben, und damit auch
die diese Wirkstoffe enthaltenden Biozid-Produkte verlieren
in K&rze ihre Verkehrsf�higkeit.
Von der im Folgenden dargestellten Revision der euro-

p�ischen Chemikalienpolitik ist die Biozid-Richtlinie nicht
betroffen.

2.3. Revision der europ�ischen Chemikalienpolitik[*]

Die ern&chternde Bilanz nach mehreren Jahren Altstoff-
verordnung und das offensichtlich schlechte Zusammenwir-
ken dieses Regelwerkes mit der Beschr�nkungsrichtlinie
haben seit etwa 1998 eine Diskussion &ber die europ�ische
Chemikalienpolitik in Gang gesetzt, die vom informellen
Umweltministerrat unter britischer Ratspr�sidentschaft
(Chester, 1998), &ber den Bericht der EU-Kommission von
1998 &ber das Funktionieren des EG-Chemikalienrechts bis
zum Beschluss des Umweltministerrates &ber Eckpunkte
einer neuen Chemikalienpolitik im Juni 1999 unter deutscher
Ratspr�sidentschaft f&hrte. Im Februar 2001 hat die Kommis-
sion ihr Weißbuch &ber die k&nftige Chemikalienpolitik in
der EU vorgelegt.
Die Umsetzung des Weißbuches erfordert eine grund-

s�tzliche Reform des EG-Chemikalienrechts, die auf eine
komplette Abl*sung der bisherigen Regelwerke abzielt. Rat
und Europ�isches Parlament haben Ziele und Inhalte des
Weißbuches grunds�tzlich begr&ßt und zahlreiche Vorschl�ge
f&r dessen Umsetzung gemacht. Derzeit stockt dieser Prozess,
da die Fortf&hrung einer substanziellen Diskussion &ber die
k&nftige Chemikalienpolitik an die Vorlage konkreter
Rechtssetzungsvorschl�ge durch die Kommission gebunden
ist. Hieran fehlt es. Dies d&rfte auch ein Zeichen f&r den
enormen Druck von Seiten der Wirtschaft sein, dem die
Kommission seit Beginn des Weißbuchprozesses ausgesetzt
ist. Trotzdem scheint der Prozess unumkehrbar, da ein
allgemeiner Konsens dar&ber besteht, dass die EG-Altstoff-
arbeit nach dem alten Muster nicht fortgef&hrt werden
kann.
Der Kern des Weißbuches ist das REACH-System

(Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals).
Dabei gelten folgende Regeln:[5]

* Der Unterschied zwischen alten und neuen Stoffen soll
aufgehoben werden. Alle Chemikalien – ab einer
bestimmten Mengenschwelle – sollen mit ihren jeweiligen
Verwendungen registriert werden. Der Zeitpunkt der
Registrierung und die erforderlichenUnterlagen sollen an
den Produktions- und Verkehrsvolumina ausgerichtet
werden.

* Grunds�tzlich sollen die Hersteller und Verwender eine
erste Risikobewertung durchf&hren. Auch nachgeschal-
tete Anwender und somit auch die Down-Stream-Users
sind einzubeziehen. Die Beweislast f&r die Unbedenk-
lichkeit einer Stoffverwendung liegt auf der Seite der
Wirtschaft. Eine beh*rdliche Oberpr&fung dieser Bewer-
tung oder eine eigene beh*rdliche Bewertung wird es nur
noch bei hochvolumigen und bei besonders problemati-
schen Stoffen geben.

[*] Dieser Abschnitt beschreibt den Sachstand im Fr#hjahr 2003.
Zwischenzeitlich hat die Europ!ische Kommission den Arbeitsent-
wurf einer Verordnung zur k#nftigen Chemikalienpolitik vorgestellt
(REACH-Verordnung). Dieser Arbeitsentwurf wurde im Internet
verHffentlicht, um insbesondere Nichtregierungsorganisationen
Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Bis zum Fristende (10. Juli
2003) waren etwa 7000 Stellungnahmen eingegangen.
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* F&r Verwendungen von Stoffen mit besonders bedenk-
lichen Eigenschaften soll es ein Zulassungsverfahren
geben, wobei außer den karzinogenen, erbgutver�ndern-
den und teratogenen Stoffen voraussichtlich auch die
persistenten und bioakkumulierenden Stoffe dazu geh*-
ren werden. Risikobewertung und Risikomanagement
sollen besser verzahnt werden. Ober Beschr�nkungsmaß-
nahmen sollen nicht l�nger Rat und Europ�isches Parla-
ment, sondern Kommission und Mitgliedstaaten in einem
Ausschussverfahren entscheiden.

* F&r eine straffe Durchf&hrung der Aufgaben soll eine
Dienststelle der Kommission mit entsprechenden Kom-
petenzen und angemessener Ausstattung eingerichtet
werden (Arbeitstitel: Chemikalien-Agentur).
Die im Weißbuch vorgesehene Chemikalienpolitik er*ff-

net eine realistische Perspektive f&r eine Beseitung der
enormen Datenl&cken, Bewertungsr&ckst�nde und Manage-
mentdefizite bei Altstoffen in endlicher Zeit. Das BMU h�lt
die Reform f&r notwendig. Sie wird bei sachgerechter
Ausgestaltung
* das Vertrauen in die Produkte der chemischen Industrie
erh*hen,

* Chancen f&r Innovation und Wettbewerbsf�higkeit durch
verl�sslichere Stoffinformationen und bessere Kommuni-
kation zwischen Herstellern und nachgeschalteten
Anwendern er*ffnen,

* vor allem aber die erforderliche Verbesserung des
Umwelt-, Verbraucher- und Arbeitsschutzes bewirken.
Zentral f&r die Akzeptanz und den Erfolg des neuen

Systems ist seine praxisgerechte konkrete Ausgestaltung. In
den anstehenden Beratungen auf EU-Ebene sind daher
Vorschl�ge f&r realistische und praktikable L*sungen in den
vielen relevanten Einzelfragen zu erbringen. Die gemeinsame
Position der Bundesregierung, des Verbandes der Chemi-
schen Industrie e.V. (VCI) und der Industriegewerkschaft
Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) vom M�rz 2002 enth�lt
hierzu eine Reihe konkreter Vorschl�ge (siehe: http://
www.bundesregierung.de/artikel,-72155/Gemeinsame-Posi-
tion-der-Bundes.htm).

3. Internationale Aktivit�ten

3.1. Protokolle und Konventionen
3.1.1.Montrealer Protokoll

Das Aufreißen der Ozonschicht &ber den Polen gef�hrdet
Menschen, Tiere und Pflanzen, da die UV-B-Strahlen der
Sonne intensiver den Erdboden erreichen. Durch die welt-
weite Anwendung von ozonzerst*renden Substanzen – z.B.
Fluorchlorkohlenwasserstoffen (FCKWs) und Halonen, die
beim Brandschutz Verwendung finden – wurde dieser nat&r-
liche Schutzschild gesch�digt.
Das Montrealer Protokoll (MP) ist die internationale

Vertragsbasis des weltweiten Programms der Vereinten
Nationen (UNO) zum Ausstieg aus der Anwendung ozon-
sch�digender Stoffe. Darin verpflichteten sich vor 16 Jahren
46 Staaten, die Herstellung und den Verbrauch von Ozon-

schicht zerst*renden Stoffen einzustellen. Mittlerweile haben
&ber 180 Staaten dieses Protokoll unterzeichnet. Die Unter-
zeichnerstaaten verbrauchen insgesamt &ber 90% dieser
Stoffe. Das urspr&ngliche Ziel von 1987, den Verbrauch von
FCKWs bis zum Jahr 2000 zu halbieren, ist unter dem
Eindruck alarmierender Berichte &ber den Zustand der
Ozonschicht mehrfach erheblich versch�rft worden (Wien
1995, Montreal 1997, Peking 1999). So wurde zum 1. Januar
1996 die FCKW-Produktion in den Industriel�ndern ein-
gestellt, in Deutschland bereits zwei Jahre fr&her.
Die 1999 in Peking beschlossene Enderung des MP sieht

vor, dass die Produktion und der Verbrauch des als L*sungs-
mittel und Feuerl*schmittel einsetzbaren Stoffes Bromchlor-
methan ab 2002 in den Vertragsstaaten g�nzlich verboten
werden. Diese Enderung und die ebenfalls beschlossenen
vertrags�ndernden Anpassungen wurden durch Beschluss des
EG-Rates (2002/215/EG) in Gemeinschaftsrecht umgesetzt.
Aus der Begr&ndung zu dieser Entscheidung folgt, dass der
Handel mit ozonabbauenden Stoffen, insbesondere teilhalo-
genierten FCKWs und neuen Stoffen, durch zus�tzliche
Maßnahmen &berwacht werden muss. Nffentlich sehr lange
unbemerkt blieb Methylbromid, und das, obwohl ein Brom-
atom 80-mal mehr Ozon zerst*rt als ein Chloratom.[6] Das
Brom einer Verbindung wieMethylbromid ist damit reaktiver
und wirkt st�rker auf das stratosph�rische Ozon als das Chlor
in FCKWs. Dennoch wird Methylbromid seit Jahrzehnten als
Pestizid vorzugsweise zur Behandlung von Ackerb*den ein-
gesetzt. In Deutschland wurde sein Einsatz in der Land-
wirtschaft 1982 wegen der grundwassersch�digenden Eigen-
schaften verboten. Dem Beispiel Deutschlands sind inzwi-
schen die meisten Industrienationen gefolgt. Die USA, Italien
und S&dafrika sind aber nach wie vor Gegner eines welt-
weiten Methylbromidverbots. Das MP sieht f&r die USA den
Ausstieg bis zum Jahr 2005 vor, f&r die Entwicklungsl�nder
bis zum Jahr 2015.
Das Montrealer Protokoll hat einen engen Bezug zum

Klimaschutzabkommen (Kioto-Protokoll). Beim j&ngsten
Vertragsstaatentreffen im November 2002 in Rom wurde
daher f&r einen Zeitraum von drei Jahren (2003–2005) der
Mulilaterale Fonds (MLF) des MP auf eine Summe von 573
Millionen US-$ aufgestockt. Mit dieser Summe kommen die
Industrienationen ihrer vertraglichen Verpflichtung nach,
dass die Erf&llung der Ausstiegsverpflichtungen nicht durch
fehlende finanzielle Mittel, insbesondere der G77-Staaten
(im UN-Bereich urspr&nglich 77 Entwicklungsl�nder, heute
ca. 135 Staaten) und Chinas, behindert wird.
Nach dem aktuellen Beitragsschl&ssel f&r das MP ent-

fallen auf Deutschland rund 12%. Deutschland wird somit
rund 57 Millionen US-$ beisteuern. Zugleich macht Deutsch-
land aber erneut von seiner Option Gebrauch, 20% seiner
Beitr�ge an den MLF durch anrechenbare Projekte der
bilateralen staatlichen Entwicklungszusammenarbeit zu
erbringen, was j�hrlich eine Summe von rund 4 Millio-
nen US-$ ausmacht. Die Ausgestaltung und Abwicklung der
Projekte nimmt f&r die Bundesregierung imWesentlichen die
Deutsche Gesellschaft f&r Technische Zusammenarbeit mbH
(GTZ) wahr. Als Beispiel zur Umsetzung des MP kann das
ProKlima-Projekt genannt werden (http://www.gtz.de/cli-
mate/deutsch/activities.htm).
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3.1.2. POPs-Konvention

Im Mai 2001 fand in Stockholm die Zeichnungskonferenz
zur sogenannten POPs-Konvention statt. Diese Konvention
(Abbildung 3)[7] implementiert internationale Verbots- und

Beschr�nkungsmaßnahmen hinsichtlich bestimmter persis-
tenter organischer Stoffe. Der Kern des Obereinkommens ist,
dass der Eintrag von zw*lf besonders gef�hrlichen POPs in
die Umwelt verboten oder bis zur Eliminierung verringert
werden soll. Die dynamische Gestaltung der Regelungen
erlaubt es, den erstgenannten POPs weitere folgen zu lassen,
die die vier Kriterien Persistenz, Bioakkumulation, Potenzial
f&r Ferntransport und sch�dliche Eigenschaften erf&llen.
Nach der POPs-Konvention sind folgende Chemikalien
verboten: Aldrin, Dieldrin, Endrin, Chlordan, Mirex, Toxa-
phen, Heptachlor, Hexachlorbenzol, DDT, PCBs, PCDDs
(polychlorierte Dibenzodioxine) und PCDFs (polychlorierte
Dibenzofurane). Mit Ausnahme von DDT, das l�nderspezi-
fisch noch eingeschr�nkt f&r die Malariabek�mpfung pro-
duziert und eingesetzt werden kann, und den unerw&nschten
Nebenprodukten sind alle anderen Stoffe in den Anhang der
Konvention aufgenommen worden, der den Ausstieg aus der
Produktion und Verwendung der Stoffe regelt (Anhang A).
Die Produktion und der Gebrauch von DDT zur Vektorbe-
k�mpfung wird n*tig bleiben, solange es keine kosteng&ns-
tigen Alternativen gibt. United Nations Environment Pro-
gramme (UNEP) Chemicals und die Weltgesundheitsorgani-
sation (WHO) sollen aber von den L�ndern &ber den Einsatz
von DDT informiert werden. Der Einsatz von DDT als
Pestizid im Agrarsektor ist allerdings verboten.

3.1.3. PIC-Konvention

Nach Sch�tzungen derWHO gibt es bei Unf�llen weltweit
j�hrlich rund eineMillion Vergiftungen allein durch Pestizide.
Der weltweite Handel mit gef�hrlichen Chemikalien steht am
Anfang des Lebensweges einer Chemikalie; Lagerung, Ver-
wendung und Entsorgung von Restbest�nden folgen. Daher
sollen bereits beim Handel mit gef�hrlichen Chemikalien die
Weichen so gestellt werden, dass keine Belastung f&r Mensch
und Umwelt entsteht. Dies gilt besonders f&r Entwicklungs-

l�nder, die heute in der Mehrzahl von den Folgen unsachge-
m�ßer Verwendung betroffen sind.
Die internationale Staatengemeinschaft hat deshalb 1998

in Rotterdam beschlossen, verbindliche Regeln f&r den
Handel mit gef�hrlichen Chemikalien im Rahmen eines
Obereinkommens festzulegen (Rotterdamer Obereinkom-
men). Dieses Obereinkommen sieht entsprechend dem Vor-
sorgeprinzip vor, Staaten vor dem Import einer Chemikalie
zu erm*glichen, ein Einfuhrverbot auszusprechen. Damit
wird der Handel mit Chemikalien nicht verboten, sondern
einem strengen Reglement unterworfen, dem PIC-Verfahren.
PIC steht f&r „prior informed consent“ und bedeutet im Sinne
des Importes &bersetzt: vorherige Zustimmung nach Inkennt-
nissetzung. Dies bezog sich bisher auf 26 Agrar- und 5
Industriechemikalien, darunter DDT, Aldrin und Heptachlor.
Die in der Konvention vereinbarten Stoffe darf ein Land nur
dann in ein anderes Land exportieren, wenn das Empf�nger-
land dem Import vorher zustimmt. Die Konvention regelt,
dass die gef�hrlichen Eigenschaften der Chemikalien bekannt
gemacht werden, damit ein m*gliches Empf�ngerland quali-
fiziert &ber eine Importanfrage entscheiden kann. Das Emp-
f�ngerland kann dann geeignete Risikominderungsmaßnah-
men ergreifen, die von Schutz- und Qualifizierungsmaßnah-
men f&r die Anwender bis zum Verbot der Einfuhr reichen
k*nnen. Ein angemessenes Risikomanagement zu ergreifen
ist innerhalb der europ�ischen Staatengemeinschaft g�ngige
Praxis. Das Rotterdamer Obereinkommen hat prim�r den
Schutz der �rmeren Regionen der Welt zum Ziel, die bisher
nur &ber ein ungen&gendes Oberwachungssystem zum Che-
mikalienmanagement verf&gen und die mithilfe des PIC-
Verfahrens k&nftig besser Umwelt und Gesundheit ihrer
Menschen sch&tzen und damit Leben retten k*nnen.
Im Fr&hjahr 2003 trat die Verordnung (EG) Nr. 304/2003

des Europ�ischen Parlaments und des Rates &ber die Ausfuhr
und Einfuhr gef�hrlicher Chemikalien in Kraft (Abbil-
dung 2). Damit ist die Verordnung (EWG) Nr. 2455/92 des
Rates betreffend die Ausfuhr und Einfuhr bestimmter gef�hr-
licher Chemikalien aufgehoben. Es sollten keine Abstriche
am Niveau des Umwelt- und Gesundheitsschutzes in den
einf&hrenden L�ndern gemacht werden. Um dieses Ziel zu
erreichen, gehen einige Bestimmungen &ber die des Rotter-
damer Obereinkommens hinaus. Dies ist konform mit Arti-
kel 15, Absatz 4 dieses Obereinkommens, wonach die Ver-
tragsparteien Maßnahmen treffen k*nnen, die die mensch-
liche Gesundheit und die Umwelt strenger sch&tzen als die
Vorgaben des Obereinkommens, sofern diese Maßnahmen
mit dem Obereinkommen und dem V*lkerrecht vereinbar
sind. Ferner sah es die Gemeinschaft aus Praktikabilit�ts-
gr&nden als g&nstig an, dass eine einzige Stelle f&r Kontakte
der Gemeinschaft mit dem PIC-Sekretariat und anderen
Vertragsparteien des Obereinkommens sowie mit sonstigen
L�ndern zust�ndig ist. Die Funktion dieser Kontaktstelle hat
die Kommission &bernommen. In Deutschland ist die Kon-
taktstelle die Bundesanstalt f&r Arbeitsschutz und Arbeits-
medizin, Fachbereich 5, in Dortmund. F&r Ausfuhren von
gef�hrlichen Chemikalien, die in der Gemeinschaft verboten
sind oder strengen Beschr�nkungen unterliegen, gilt weiter-
hin ein gemeinsames Ausfuhrnotifizierungsverfahren. Bei
Einfuhren in die Gemeinschaft ist sichergestellt, dass die

Abbildung 3. Die POPs-Konvention.
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Gemeinschaft Entscheidungen f&r die dem internationalen
PIC-Verfahren unterliegenden Chemikalien trifft. Auswir-
kungen und Wirksamkeit dieser neuen Verordnung k*nnen
besser &berwacht und bewertet werden, da Exporteure und
Importeure zu Informationen &ber die Mengen der im
internationalen Handel befindlichen und unter diese Ver-
ordnung fallenden Chemikalien verpflichtet sind.
Deutschland hat im Herbst 2002 die neunte Regierungs-

konferenz zum Handel mit gef�hrlichen Chemikalien
(9. INC PIC) in Bonn ausgerichtet. An der Konferenz
nahmen mehr als zweihundert Delegierte aus ca. hundert
Nationen teil sowie zahlreiche Vertreter von Nichtregie-
rungsorganisationen (NGOs). Diese Bonner INC hat die
Aufnahme des giftigen Insektizids Monocrotophos in die
PIC-Stoffliste vorgeschlagen. Dieses Insektizid wird insbe-
sondere auf Baumwollplantagen zur Sch�dlingsbek�mpfung
eingesetzt. In Europa gehandelte Textilfasern aus Baumwolle
d&rfen nach einer j&ngsten Gemeinschaftsentscheidung
(2002/371/EG) kein Monocrotophos mehr enthalten. Dar-
&ber hinaus wurden die Weichen f&r die Aufnahme dreier
weiterer Pestizide (DNOC, GRANOX TBC, SPINOX T)
sowie aller krebserregenden Asbestformen gestellt. Zu
diesem Zweck ist das Mandat des Interim Review Commit-
tee, eines Expertengremiums, das die Aufnahme neuer Stoffe
vorbereitet, verl�ngert worden. Es soll mit nahezu gleicher
personeller Besetzung bis zur ersten Vertragsstaatenkonfe-
renz (COP-1) seine Arbeit fortf&hren. Dies sichert die
Kontinuit�t seiner Arbeit. Den Vorsitz wird weiterhin ein
deutscher Experte inne haben (http://www.pic.int).
Der Sitz der permanenten Sekretariate des Rotterdamer

Obereinkommens (PIC-Konvention) und des Stockholmer
Obereinkommens (POPs-Konvention) zum Verbot langlebi-
ger Umweltgifte soll nach dem Wunsch der Bundesregierung
m*glichst in Bonn sein. Die Entscheidung dar&ber wird auf
der COP-1 fallen, die innerhalb eines Jahres nach Inkraft-
treten (90 Tage nach der 50. Ratifizierung) stattzufinden hat,
voraussichtlich im 2. Halbjahr 2004. Im August 2003 hatten 46
Staaten die PIC- und 35 Staaten die POPs-Konvention
ratifiziert.

3.2. Zwischenstaatliche Foren und Aktivit�ten
3.2.1. Zwischenstaatliches Forum f�r Chemikaliensicherheit

(Intergovernmental Forum on Chemical Safety, IFCS)

Im Jahr 1992 fand in Rio de Janeiro die erste Konferenz
f&r Umwelt und Entwicklung (UNCED) statt. Die positiven
Erfahrungen des Montrealer Protokolls wurden bei dieser
Konferenz aufgegriffen. So verabschiedeten zahlreiche
Staats- und Regierungschefs das Kapitel 19 der Agenda 21,
in dem die Prinzipien f&r eine international wirksame
Chemikaliensicherheit konkretisiert wurden. Dieses Kapi-
tel 19 enth�lt Ziele f&r den umweltvertr�glichen Umgang mit
Chemikalien einschließlich Maßnahmen zur Verhinderung
des illegalen internationalen Handels mit toxischen und
gef�hrlichen Produkten (Abbildung 4).
Ein wesentlicher Punkt ist die Intensivierung der inter-

nationalen Zusammenarbeit und die Koordinierung der
laufenden internationalen und regionalen Aktivit�ten. Als

Teil der Umsetzung dieses Programms fand im April 1994 in
Stockholm die Internationale Konferenz zur Chemikalien-
sicherheit statt, die vom UNEP, der internationalen Arbeits-
organisation (ILO) und der WHO veranstaltet wurde. Dabei
wurde das IFCS gegr&ndet, dessen zentrale Aufgabe es ist, die
Umsetzung von Kapitel 19 anzuregen, zu kontrollieren und
zu harmonisieren. Es soll Empfehlungen f&r Regierungen
sowie f&r internationale und zwischenstaatliche Organisatio-
nen erarbeiten. Außerdem legte dieses Forum I im Jahr 1994
zu den sechs Arbeitsschwerpunkten des Kapitels 19 einen
konkreten Aktionsplan mit einem Zeitrahmen bis zum Jahr
2000 fest. Zur Koordinierung der Arbeiten der internationa-
len Organisationen wurde 1995 das Inter-Organization Pro-
gramme for the Sound Management of Chemicals (IOMC)
gegr&ndet, bestehend aus UNEP, WHO, ILO, FAO, UNIDO,
UNITAR (1998) und OECD.
Deutschland hat seit jeher auf eine koordinierte inter-

nationale Zusammenarbeit im Bereich des Chemikalienma-
nagements großen Wert gelegt und ist seit zehn Jahren
intensiv im IFCS engagiert, unter anderem mit erheblichen
finanziellen Mitteln. Im Jahr 2000 verabschiedeten die Teil-
nehmer des Forums III des IFCS die Bahia-Deklaration und
einen konkreten Aktionsplan.[8] Diese Deklaration sieht
Empfehlungen f&r Maßnahmen im Bereich Chemikalien-
sicherheit nach dem Jahr 2000 vor. Auf dem Forum IV in
Bangkok im November 2003, das unter dem Motto „Chemi-
kaliensicherheit in einer verletzlichen Welt“ steht, sollen die
Bahia-Umsetzungen evaluiert werden (siehe zeitliche Ent-
wicklung des IFCS in Abbildung 5). Ein weiterer wesentlicher
Schwerpunkt ist, die Hilfe f&r Obergangs- und Entwicklungs-
l�nder systematisch zu verbessern und fortzuf&hren. Zum
Zwecke eines besseren weltweiten Informationsaustausches
wird schon jetzt ein jedermann zug�ngliches computerbasier-
tes Informationssystem (Information Exchange Network on
Capacity Building for the Sound Management of Chemicals,
INFOCAP, http://www.infocap.info) entwickelt.

3.2.2. Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien (Globally
Harmonized System, GHS)

Die Konferenz von Rio im Jahr 1992 hat den ersten
Anstoß gegeben, ein global harmonisiertes System zur Ein-
stufung und Kennzeichnung von gef�hrlichen Chemikalien zu
entwickeln (Abbildung 6). Auf der Folgekonferenz, dem

Abbildung 4. Schwerpunkte von Kapitel 19 der Agenda 21 der ersten
UNCED in Rio de Janeiro.
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Weltgipfel in Johannesburg 2002, wurde dieses Ziel bekr�f-
tigt. Seit Dezember 2002 liegt ein umzusetzendes GHS im
Entwurf vor, das inhaltlich vom UN-Gremium ECOSOC
(Economic and Social Council) nach jahrelangen Verhand-
lungen abgeschlossen wurde. Im Juli 2003 wurde der Entwurf
angenommen und als Empfehlung der Vereinten Nationen
ver*ffentlicht. Sobald das GHS implementiert ist, werden
Handelshemmnisse beseitigt, und es fallen geringere Kosten

an. Tierversuche, die wegen vielf�ltiger Wiederholungspr&-
fungen h�ufig unn*tig durchgef&hrt werden, werden k&nftig
entfallen. Außerdem wird mehr Transparenz bei der Chemi-
kalienverwendung erzielt.
Das GHS soll f&r die Regelungsbereiche Transport,

Arbeitsplatz, Verbraucher und Umwelt gelten. Der Harmo-
nisierungsansatz umfasst die Einstufungskriterien und Kenn-
zeichnungsbestimmungen zu physikalisch-chemischen,
gesundheitssch�digenden und umweltgef�hrdenden Eigen-
schaften (Abbildung 6). Das neue System soll sich an
bestehenden, erfolgreichen Vorg�ngermodellen orientieren,
w&rde aber beispielsweise weltweit einheitliche Sicherheits-
datenbl�tter und leicht verst�ndliche Gefahrensymbole ein-
f&hren, die die Risiken f&r Mensch und Umwelt bei der
Verwendung von Chemikalien deutlich machen. Diese Art
der Etikettierung und die Informationsbl�tter k�men beim
Transport von Gefahrg&tern und bei der Verwendung von
Chemikalien in der Industrie und in der Landwirtschaft zum
Einsatz. Damit werden die bisherige Einstufung und Kenn-
zeichnung vereinheitlicht und die getrennt bestehenden
Systeme f&r Gefahrgut und Gefahrstoff abgel*st (http://
www.unece.org/trans/danger/danger.html).
Der Schwerpunkt der technischen Arbeit zur Harmoni-

sierung liegt bei UNCETDG, den Expertengremien von
OECD und ILO. Ihre ehrgeizigen und anspruchsvollen
Arbeitsprogramme sind umfangreich. Die EU-Mitgliedstaa-
ten haben der Kommission im Dezember 2002 den Auftrag
erteilt, bis 2005 einen Vorschlag zur EU-weiten Implemen-
tierung des GHS vorzulegen. Die Aktionspl�ne von Bahia
und Johannesburg sehen bis 2008 eine weltweite Einf&hrung
des GHS vor. Dar&ber hinaus leistet das GHS einen
wichtigen Beitrag dazu, dass das weltweite Nachhaltigkeits-
ziel einer sicheren Verwendung von Chemikalien bis 2020
schon jetzt erste Strukturen erkennen l�sst (http://www.une-
ce.org/trans/danger/publi/ghs/ghs.html).

3.2.3. Entwicklungshilfe beim Chemikalienmanagement
(Capacity Building)

Deutschland hat in den letzten 15 Jahren allein Finanz-
mittel von 280 Millionen E zur Verbesserung der Chemika-
liensicherheit in Entwicklungsl�ndern zur Verf&gung gestellt.
Bei der 9. INC PIC in Bonn k&ndigten s&d- und mittel-
amerikanische Staaten weitere Workshops zum Thema Che-
mikaliensicherheit an. Das „Konventionsvorhaben Chemika-
liensicherheit“ der GTZ in Zusammenarbeit mit dem BMU
hat in Modellvorhaben, z.B. in Argentinien, bereits jetzt f&r
eine Verbesserung des dortigen Chemikalienmanagements
gesorgt. Beispielsweise wurden nach deutschem Muster Gift-
informationszentren eingerichtet. Aber auch die neue EG-
Verordnung &ber die Ein- und Ausfuhr gef�hrlicher Chemi-
kalien sieht im Sinne einer Verbesserung der Verwendung
von Chemikalien in Entwicklungsl�ndern vor, dass alle
ausgef&hrten Chemikalien eine ausreichende Haltbarkeits-
dauer haben, um wirksam und sicher verwendet werden
k*nnen. Mit deutscher und europ�ischer Unterst&tzung
wurden z.B. Argentinien und Thailand in die Lage versetzt,
weitere Chemikalien, die in diesen L�ndern als gef�hrlich
eingestuft sind, in das PIC-Verfahren zu integrieren. Insbe-

Abbildung 5. Zeitliche Entwicklung des IFCS.

Abbildung 6. GHS-Einstufungs- und -Kennzeichnungskriterien.
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sondere bei Pestiziden und vor allem bei deren Ausfuhr in
Entwicklungsl�nder ist es notwendig, dass &ber ordnungsge-
m�ße Lagerbedingungen informiert wird und dass durch die
Gr*ße der Beh�lter die Bildung von Altbest�nden vermieden
wird. Die deutsche Entwicklungshilfe f*rdert in Kooperation
mit internationalen Organisationen wie FAO, UNEP und
ILO z.B. die Umsetzung des GHS und die Chemikalien-
Import- und -Exportkontrolle im s&dlichen Afrika, die
Inventarisierung und Entsorgung von obsoleten Pestiziden
und PCBs in L�ndern Afrikas und Asiens sowie die Ein-
f&hrung von Managementsystemen zum sicheren und *ko-
nomischen Umgang mit Chemikalien in kleinen und mittel-
st�ndischen Betrieben in Entwicklungsl�ndern.

3.2.4. Nachhaltige Chemie

Der Begriff „nachhaltige Chemie“ steht f&r eine Strategie,
die die Verringerung nicht nur der Umweltwirkungen von
Chemikalien, sondern der gesamten Inanspruchnahme der
Umwelt und die Schonung der Ressourcen zum Ziel hat.[9] Sie
schließt gesetzliche Regelungen ein. Ihr weit gefasstes Ziel ist
eine vernetzte und eng aufeinander abgestimmte Gestaltung
der Chemikalien- und Produktpolitik sowie der Umwelt- und
Gesundheitspolitik unter Ber&cksichtigung sozialer, *kono-
mischer und *kologischer Gesichtspunkte.
Eine nachhaltige Chemikalienpolitik kann nur gemein-

sam mit der Industrie umgesetzt werden und sollte deren
Wettbewerbsf�higkeit nicht einschr�nken. Nkologische Vor-
teile gehen langfristig mit *konomischen Vorteilen einher.
Dies demonstriert beispielsweise die chemische Industrie seit
Jahren, wenn sie *kologisch sinnvolle Verfahrensinnovatio-
nen konsequent umsetzt und damit profitable Energiesparef-
fekte erzielt. In besonderem Maße umfasst eine globale
Nachhaltigkeitspolitik im Chemikaliensektor die Verantwor-
tung der Wirtschaft und der Industriel�nder f&r die Entwick-
lungsl�nder. Daher sollten die konsequente Umsetzung eines
modernen Wissensmanagements (durch z.B. GHS) und ein
stoffstromorientierter Ansatz essenzieller Bestandteil der
k&nftigen Nachhaltigkeitskonzeption in der Chemikalien-
politik sein, weil mehr Transparenz zu mehr Sicherheit f&hrt.
Eine integrierte Produktpolitik (IPP) leistet ebenfalls einen
Beitrag zur einer nachhaltigen Chemikalienverwendung. Die
IPP kann fortentwickelt werden. Daher beabsichtigt die EU-
Kommission, im Jahr 2003 neue Vorschl�ge zur Entwicklung
der IPP zu unterbreiten. Gleichwohl muss beachtet werden,
dass IPP und Stoffstrommanagement optimal aufeinander
abgestimmt sind.

3.3. Internationales Programm zur Chemikaliensicherheit
(International Programme on Chemical Safety, IPCS)

Das IPCS wurde 1980 als Zusammenarbeit von WHO,
UNEP und ILO gegr&ndet (Abbildung 7). Ziel des IPCS ist,
wissenschaftliche Grundlagen zu erarbeiten, zusammenzu-
stellen und zu verbreiten, um das Risiko durch Chemikalien
sowohl eines industriellen als auch nat&rlichen Ursprungs f&r
die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu mindern.
Dabei sollen die nationalen und internationalen Bem&hun-

gen auf dem Gebiet der Chemikaliensicherheit gest�rkt
werden. Nutznießer sind nicht nur die beteiligten Staaten,
sondern insbesondere die Staaten, in denen die Strukturen
zur Chemikaliensicherheit sowie die Kenntnisse zum Aufbau
derartiger Strukturen noch nicht weit entwickelt sind. Das
IPCS hat bereits zahlreiche Monographien zu Stoffen und
Bewertungsmethoden erstellt. Staaten, die im IPCS aktiv
sind, arbeiten dabei mit international anerkannten Experten
aus aller Welt zusammen. Folgende Publikationen wurden
herausgegeben:
* Stoffberichte (Environmental Health Criteria (EHC)
Monographs)
Diese f&r wissenschaftliche Experten erstellten Berichte
enthalten den neuesten Wissensstand &ber Gesundheits-
gefahren und -risiken eines bestimmten Stoffes oder einer
Stoffgruppe. In neueren EHC-Mongraphien finden sich
zudem Angaben zu Auswirkungen auf die Umwelt.
Derzeit gibt es 228 EHC-Monographien mit &ber 1000
Eintragungen (unter Angabe der CAS-Nummer).

* Sicherheitsdatenbl�tter (International Chemical Safety
Cards, ICSCs)
Hier werden die wesentlichen Daten &ber ein Produkt
sowie Informationen zum Gesundheitsschutz und &ber
den sicheren Umgang zusammengestellt, die auf den
Einsatz des Produktes, z.B. in Fabriken oder in der
Landwirtschaft, zugeschnitten sind. Derzeit gibt es 1305
Sicherheitsdatenbl�tter f&r 1315 Verbindungen auf UNO-
Ebene, die vom Bundesinstitut f&r Risikobewertung in die
deutsche Sprache &bersetzt wurden.

* Gift-Monographien (Poisons Information Monographs,
PIMs)
Sie enthalten eine Kurzbeschreibung der wichtigsten
chemischen, physikalischen und toxikologischen Eigen-
schaften des Stoffes und geben Hinweise zur Diagnose
und zum Umgang mit Vergiftungsopfern. PIMs sind f&r
Giftnotrufzentren und andere Beratungsstellen gedacht.
Derzeit gibt es 230 PIMs, die 462 Substanzen abdecken.

* Neue Stoffberichte (Concise International Chemical
Assessment Documents, CICADs)
Sie enthalten Angaben zum Gef�hrdungspotenzial eines
Stoffes und zu Dosis-Wirkungs-Beziehungen sowie – auf
der Grundlage von exemplarischen Expositionsdaten –
Risikocharakterisierungen. Die CICADs basieren in der
Regel auf vorhandenen Stoffberichten. Die nach dem

Abbildung 7. Das IPCS.
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CICAD-Verfahren erstellten nationalen Stoffberichte
sollen sich mit geringem finanziellem Aufwand in inter-
national verwendbare und anerkannte Stoffberichte
umwandeln lassen. Die Zahl der CICADs liegt bei 47,
die 147 Chemikalien erfassen. Sie werden von der
Wissenschaftlichen Verlagsgesellschaft in Stuttgart publi-
ziert.
Die Steuerungsgruppe (PAC) des IPCS traf sich 1998 in

Berlin und 2002 in Peking; dort wurde eine Neuausrichtung
des IPCS mit folgenden Arbeitsbereichen beschlossen:
1. Risikobewertung, die eine Harmonisierung derMethoden
und normativen Funktionen umfasst, um Zielgr*ßen
festzulegen (beispielsweise die WHO-Trinkwasser- und
-Luftqualit�tsleitf�den)

2. Giftinformation, -vorsorge und -management, einschließ-
lich Epidemiologie; Fortf&hrung von Fallsammlungen und
die Verwendung von zusammengef&hrten Quellen &ber
f&r den Menschen relevante toxikologische Daten

3. Chemieunf�lle und -notf�lle, einschließlich der Bereit-
schaft zur *ffentlichen Gesundheitsvorsorge und -&ber-
wachung

4. Hilfe beim Aufbau entsprechender Strukturen (Capacity
Building)
Im Verlauf des Jahres 2003 wird die neue Struktur des

IPCS publiziert werden.

3.4. OECD

Die OECD muss nach wie vor als ein sehr wichtiger
Akteur bei der Entwicklung der internationalen Chemikali-
ensicherheit angesehen werden. Immerhin finden ca. 80%
der weltweiten Chemieproduktion in den OECD-Mitglieds-
l�ndern statt. Dieser prozentuale Anteil wird sich mit dem
Beitritt der Staaten aus der geplanten EU-Erweiterung 2004
und eventuell Russlands, Brasiliens und Chinas, von denen
ebenfalls ein Aufnahmenantrag erwartet wird, noch stark
erh*hen. Die gr*ßere Zahl an Mitgliedsl�ndern (derzeit 30)
bei gleichzeitig schrumpfendem Etat hat eine inhaltliche
Diskussion &ber die origin�re Arbeit der OECD angestoßen.
Bei dem seit 1971 bestehenden Chemikalienprogramm
(Environment Health and Safety (EHS) Programme) hat
die OECD ihre langj�hrigen, bew�hrten Arbeitsschwer-
punkte auch f&r das Jahr 2003/2004 beibehalten. Beispielhaft
k*nnen die Gute Laborpraxis (GLP) bei der Pr&fung von
Arzneimitteln, Chemikalien und Pestiziden, die Chemikali-
enpr&fmethoden, die Harmonisierung der Einstufung und
Kennzeichnung (GHS) und die Risikobewertung genannt
werden. Es ist zu erwarten, dass die OECD gest�rkt aus dem
eingeleiteten Reformprozess hervorgeht, wenn sie diesen
aktiv mitgestaltet.
Bedeutende Entscheidungen des letzten Plenums (34.

Joint Meeting on Chemicals im November 2002) waren, das
ICCA-Programm bis 2005 fortzuf&hren, nachdem dessen
Pilotphase beendet ist. ICCA steht f&r International Council
of Chemical Associations, ein freiwilliges weltweites Pro-
gramm der Industrie, das die Datenl&cken bei den wichtigsten
Industriechemikalien (HPV Chemicals) schließen will. Das
Beratergremium f&r Altstoffe (BUA) der Gesellschaft Deut-

scher Chemiker (GDCh, http://www.gdch.de) hat bisher 23
Stoffe aus dem ICCA-Programm bearbeitet, f&r die die
Ergebnisse von der OECD bereits &bernommen wurden.
Ende 2002 wurden weitere 33 von den OECD-Mitgliedstaa-
ten vorbereitete Stoffdossiers beraten. Insgesamt wurden bis
Ende 2002 89 Stoffe in diesem Programm bearbeitet.[10]

Ferner wurde die Pilotphase, durch Kontrollen (Mutual
Joint Visits, MJVs) die nationale Einhaltung der OECD-
Grunds�tze der GLP zu &berwachen, abgeschlossen. Die
Grunds�tze der GLP verlangen, dass die Vorschriften &ber
die Nachvollziehbarkeit der Planung und Durchf&hrung
gesetzlich vorgeschriebener Stoff- und Produktpr&fungen
und &ber ihre Dokumentation eingehalten werden. Die
OECD hat außerdem Leitlinien entwickelt und festgelegt,
um die beh*rdliche Oberwachung der Einhaltung der GLP-
Grunds�tze in Pr&feinrichtungen sicherzustellen. Wenn eine
Pr&feinrichtung bei einer beh*rdlich vorgeschriebenen Pr&-
fung eine von der OECD anerkannte Pr&fmethode verwen-
det und die GLP-Grunds�tze einh�lt und ein beh*rdliches
Oberwachungssystem &ber die Einhaltung der GLP-Grund-
s�tze wacht, sollten die gewonnenen Pr&fergebnisse &berall in
der OECD anerkannt werden. Die gegenseitige Anerken-
nung von Daten ist schließlich eines der großen Ziele des
Chemikalienprogramms.
Auch f&r L�nder außerhalb der OECD ist die Aner-

kennung von Daten m*glich, wenn diese die Anforderungen
erf&llen. Die Pr&fmethoden[11] und die Grunds�tze der
GLP[12] sind die Grundbausteine f&r die gegenseitige Aner-
kennung von Daten (Mutual Acceptance of Data, MAD).
Ferner wird sich die OECD in den n�chsten Jahren vermehrt
mit Struktur-Wirkungs-Beziehungen (Structure–Activity
Relationships, SARs), den Fragen zu Toxicogenomics und
der Nachhaltigkeit in der Chemie besch�ftigen (http://
www1.oecd.org/ehs/chem2.htm).

3.5.Weltgipfel Johannesburg 2002

Zehn Jahre nach der Konferenz von Rio fand in Johan-
nesburg der Weltgipfel f&r nachhaltige Entwicklung (WSSD)
statt. Dieser endete mit der Annahme der von S&dafrika
vorbereiteten politischen Erkl�rung und des &ber mehrere
Monate verhandelten Aktionsplans (Johannesburg Plan of
Implementation). Deutschland und die EU hatten sich bereits
im Vorfeld daf&r eingesetzt, in Johannesburg konkrete
Zielvereinbarungen, Zeitpl�ne und Umsetzungsprogramme
f&r den Bereich Chemikaliensicherheit zu beschließen (Ab-
bildung 8). Der Aktionsplan sieht unter Punkt 23 eine
Erneuerung der Verpflichtung der Agenda 21 vor. Chemika-
lien sollen w�hrend ihres gesamten Kreislaufs im Sinne einer
nachhaltigen Entwicklung und zum Schutz der menschlichen
Gesundheit und der Umwelt sachgerecht behandelt werden,
unter anderem mit dem Ziel, bis 2020 zu erreichen, dass
Chemikalien so angewendet und produziert werden, dass
negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und
die Umwelt minimiert werden. Dabei sollen transparente
Verfahren zur Risikoabsch�tzung und zum Risikomanage-
ment, die auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen,
eingesetzt werden und der Vorsorgeansatz aus Prinzip 15
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der Rio-Deklaration f&r Umwelt und Entwicklung ber&ck-
sichtigt werden. Entwicklungsl�nder sollen beim Aufbau
ihrer Kapazit�ten f&r eine sachgerechte Behandlung von
Chemikalien und gef�hrlichen Abf�llen technisch und finan-
ziell unterst&tzt werden (Capacity Building).

3.6. Verwaltungsrat des Umweltprogramms der
Vereinten Nationen

Das UNEP wurde 1972 in Stockholm als UN-Institution
gegr&ndet, um Probleme der Umweltpolitik anzugehen, die
sich nur mit einem Staaten &bergreifenden Ansatz sinnvoll
l*sen lassen. Deutschland versucht seit langem die Umwand-
lung dieser Institution in eine Weltumweltorganisation (ver-
gleichbar der Weltgesundheitsorganisation) durchzusetzen.
Der UNEP-Verwaltungsrat (UNEP GC) trifft sich alle zwei
Jahre, um das UNEP-Arbeitsprogramm entsprechend den
politischen Zielen festzulegen.
Daher trafen sich im Februar 2003 – nur wenige Monate

nach dem Weltgipfel von Johannesburg – Delegierte aus 148
Staaten in Nairobi zur 22. Sitzung des UNEP GC, um das im
Aktionsplan vereinbarte Ziel, eine Minimierung der gesund-
heits- und umweltsch�dlichen Auswirkungen von Chemika-
lien bis 2020 zu erreichen, mit ersten Maßnahmen anzugehen.
Auf der Agenda zur Beschlussfassung standen im Chemika-
lienbereich die PIC- und POPs-Konventionen, ein weltweiter
Ausstieg aus der Verwendung von Blei, eine globale Redu-
zierung der Quecksilberbelastung und ein strategischer
Ansatz f&r ein internationales Chemikalienmanagement
(Strategic Approach on International Chemicals Manage-
ment, SAICM, http://www.chem.unep.ch/irptc/strategy/
default.htm).
Die zu den PIC- und POPs-Konventionen gefassten

Beschl&sse zielen im Wesentlichen darauf ab, ihr schnelleres
Inkrafttreten zu erreichen und bereits jetzt auf freiwilliger
Basis ihre vorgezogene Umsetzung zu bewirken.
Bei Blei wurde UNEP beauftragt, vor allem die Entwick-

lungsl�nder beim Verzicht auf die Verwendung von Blei in
Kraftstoffen, Farben und anderen f&r Menschen besonders

gef�hrlichen Bereichen durch den Aufbau entsprechender
Strukturen (Capacity Building) zu unterst&tzen.
Nachdem UNEP im Jahr 2002 eine weltweite Quecksil-

berbewertung vorgelegt hat, sollen nun konkrete Schritte zur
Reduzierung dieses Schwermetalls folgen. Dabei hielt der
UNEP GC die M*glichkeit offen, rechtliche oder andere
Instrumente zu ergreifen, um dieses Ziel zu erreichen.
Zus�tzlich beschloss er, k&nftig auch andere f&r Mensch
und Umwelt gef�hrliche Schwermetalle in die Reduzierungs-
&berlegungen einzubeziehen (http://www.chem.unep.ch/mer-
cury/default.htm).
Der UNEP GC legte weiterhin fest, in Zusammenarbeit

mit den anderen UN-Unterorganisationen die weltweiten
Aktivit�ten im Bereich des Chemikalienmanagements zu
analysieren, Defizite zu ermitteln und erste Vorschl�ge f&r ein
SAICM zu erarbeiten. Die Entscheidung zur Entwicklung
eines SAICM basiert auf den Beschl&ssen des UNEP-Minis-
terrats in Cartagena im Februar 2002 (Global Ministerial
Environment Forum, GMEF) und des WSSD. Eine strategi-
sche Herangehensweise erm*glicht eine klare und aussage-
kr�ftige Priorit�tensetzung, die unterschiedliche Aktivit�ten
b&ndelt und die vorhandenen Organisationen im Bereich des
Chemikalienmanagements zusammenf&hrt. Das Hauptziel
dieses strategischen Ansatzes soll eine m*glichst rasche und
effiziente Umsetzung eines nachhaltigen Chemikalien-
gebrauchs sein. Im Jahr 2006 soll das GMEF das SAICM
beschließen. Die Durchf&hrung der genannten Konferenzen
und die Entwicklung des SAICM machen eine finanzielle
Unterst&tzung notwendig, die UNEP in einer Gr*ßenord-
nung von 4 bis 5 Millionen US-$ beziffert.

4. Ausblick

Das Montrealer Protokoll und die PIC- und POPs-
Konventionen sind erfolgreiche Beispiele der internationalen
Bem&hungen um mehr Chemikaliensicherheit. Internatio-
nale Verhandlungen sind meist schwierig und langwierig, weil
die L�nderinteressen h�ufig sehr differieren. Zweifellos
werden internationale Obereinkommen durch die Internatio-
nalisierung der M�rkte immer mehr an Bedeutung gewinnen,
da der Schutz von Menschen und Umwelt vor gef�hrlichen
Chemikalien nur weltweit zu erreichen ist. Diese Erkenntnis
setzt sich inzwischen auch bei der weltweit handelnden
chemischen Industrie durch, die bislang eher von einer rein
kommerziellen Gesch�ftsphilosophie geleitet war.
Angesichts abnehmender finanzieller und personeller

Ressourcen ist eine sinnvolle Priorit�tensetzung n*tig,
damit nicht nur Willenserkl�rungen verfasst werden, sondern
auch konkrete Handlungen folgen. Insbesondere sollten
internationale Verhandlungen nicht als Vorwand missbraucht
werden, um die Verabschiedung von Maßnahmen, f&r die ein
europ�ischer Rahmen angemessen ist, auszusetzen oder zu
verhindern. Der zwar große, aber immer noch &berschaubare
Rahmen Europa bietet die M*glichkeit, die Durchf&hrbar-
keit von Maßnahmen zu dokumentieren. Dies kann f&r die
Weiterentwicklung von Managementeinrichtungen und
-abl�ufen genutzt werden. Europa hat sich in der Vergan-

Abbildung 8. Die wichtigsten Aussagen zur Chemikalienpolitik des
Aktionsplans von Johannesburg 2002 im Jberblick.
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genheit oft als Motor f&r einen fortschrittlichen Umwelt-
schutz gezeigt: Vorsorge statt Nachsorge.

Verzeichnis wichtiger Abk�rzungen

BMU Bundesministerium f&r Umwelt, Naturschutz
und Reaktorsicherheit

BUA Beratergremium f&r Altstoffe
CAS Chemical Abstracts Service
CICAD Concise International Chemical Assessment

Document (der WHO)
COP Conference of the Parties (Vertragsstaaten-

konferenz)
EG Europ�ische Gemeinschaft
EHC Environmental Health Criteria (Monographien

der WHO)
EINECS European Inventory of Existing Commercial

Chemical Substances (europ�isches Altstoff-
verzeichnis)

EU Europ�ische Union
FAO Food and Agriculture Organization (of the

United Nations, Rom)
FCKW Fluorchlorkohlenwasserstoff
GC Governing Council
GD Generaldirektion (der EG-Kommission)
GDCh Gesellschaft Deutscher Chemiker
GHS Globally Harmonized System
GLP Gute Laborpraxis
GMEF Global Ministerial Environment Forum
GTZ Deutsche Gesellschaft f&r Technische Zusam-

menarbeit mbH
G77: 1964 gr&ndeten 77 Entwicklungsl�nder diese

Interessenvertretung der Dritten Welt
HPV Che-
micals

High Production Volume Chemicals

ICCA International Council of Chemical Associa-
tions

IFCS Intergovernmental Forum on Chemical Safety
ILO International Labour Organization (in Genf)
INC Intergovernmental Negotiating Committee
IPCS International Programme on Chemical Safety
IPP integrierte Produktpolitik
MLF Multilateraler Fonds (des MP)
MP Montrealer Protokoll
OECD Organization for Economic Cooperation and

Development (in Paris)
PAC Programme Advisory Committee (des IPCS)
PCBs Polychlorierte Biphenyle
PCP Pentachlorphenol
PIC Prior Informed Consent (Procedure)
PIMs Poisons Information Monographs (der WHO)
POPs Persistent Organic Pollutants
QSAR Quantitative Structure–Activity Relationship

SAICM Strategic Approach on International Chemicals
Management

TBT Tributylzinn
UNCED United Nations Conference on Environment

and Development (Rio 1992)
UNCETDG United Nations Committee of Experts on the

Transport of Dangerous Goods
UNEP United Nations Environment Programme (in

Nairobi)
UNEP GC UNEP Governing Council (UNEP-Verwal-

tungsrat)
UNIDO United Nations Industrial Development Orga-

nization
UNITAR United Nations Institute for Training and

Research
UNO oder
UN

Vereinte Nationen

WHO World Health Organization
WSSD World Summit for Sustainable Development

(Johannesburg 2002)

Wir danken Peter Reichling, BMU, f�r die Erstellung der
Grafiken in diesem Beitrag.
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